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Bundesgesetz 
über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(Freizügigkeitsgesetz, FZG) 

Änderung vom 12. Juni 2009 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht in den Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit des Nationalrates vom 14. Januar 20091 
und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 25. Februar 20092, 
beschliesst: 

I 

Das Freizügigkeitsgesetz vom 17. Dezember 19933 wird wie folgt geändert: 

Art. 2 Abs. 1bis und 3 
1bis Versicherte können auch eine Austrittsleistung beanspruchen, wenn sie die 
Vorsorgeeinrichtung zwischen dem frühestmöglichen und dem ordentlichen regle-
mentarischen Rentenalter verlassen und die Erwerbstätigkeit weiterführen oder als 
arbeitslos gemeldet sind. Bestimmt das Reglement kein ordentliches Rentenalter, so 
ist das Alter nach Artikel 13 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19824 über 
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) massgebend. 
3 Die Austrittsleistung wird fällig mit dem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung. Ab 
diesem Zeitpunkt ist sie nach Artikel 15 Absatz 2 BVG zu verzinsen. 
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II 

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Nationalrat, 12. Juni 2009 Ständerat, 12. Juni 2009 

Die Präsidentin: Chiara Simoneschi-Cortesi 
Der Sekretär: Pierre-Hervé Freléchoz 

Der Präsident: Alain Berset 
Der Sekretär: Philippe Schwab
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